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Karrierekick 
dank Networking
St. Gallen. – Am 16. März findet
zum 15. Mal die FrauenVernet-
zungsWerkstatt an der Universität
St. Gallen statt. Insgesamt rufen 78
Organisationen und Institutionen
aus der Region Ostschweiz dazu
auf, mitzudenken, mitzureden und
mitzumachen. Als Referentinnen
verpflichteten die Organisatorin-
nen SP-Nationalrätin Hildegard
Fässler, die Wirtschaftsprofessorin
Sita Mazumder, Unternehmensbe-
raterin Barbara Rigassi sowie die
Buchautorin Maria Hof-Glatz. Für
Auflockerung sorgt die Slam-Poe-
tin Lara Stoll. Moderiert wird der
Anlass wie bereits im Vorjahr von
Mona Vetsch. «Die Expertinnen re-
ferieren über Themen wie Networ-
king im Berufsleben, reflektieren
die Rolle der Frau in der Wirtschaft
und diskutieren über die Frauen-
quote», sagt die Eventmanagerin
Brigitta Mettler, welche zusammen
mit der Thurgauer Kantonsrätin
Sonja Wiesmann Schätzle den An-
lass ehrenamtlich organisiert. Nach
einem offerierten Mittagessen star-
tet der Nachmittag mit einem viel-
fältigen Angebot an interaktiven
Werkstätten, welche frei gewählt
und besucht werden können. (pd)

www.frauenvernetzungswerkstatt.ch

Von Helmut Schwärzler*

Die Organe einer Gesellschaft sind
verpflichtet, alle Beschränkungen
einzuhalten, die durch Gesetz,
Statuten und andere gesellschafts-
rechtliche Vorgaben festgesetzt
sind. Werden diese weitreichenden
und im geschäftlichen Alltag viel-
fach nur schwer zu überblicken-
den, gesetzlichen und vertrag-
lichen Rahmenbedingungen 
nicht eingehalten, so sehen 
sich die Entscheidungsträger 
von Unternehmen vielfach mit
Haftungsfragen konfrontiert. 

Die Rechte und Pflichten der Or-
gane von juristischen Personen
sind in Liechtenstein in Artikel
182 des Personen-Gesellschafts-
rechts (PGR) geregelt. Anlässlich
der Novellierung des Stiftungs-
rechts im Jahr 2009 hat sich der
Gesetzgeber dazu entschieden,
auch die Rechtsgrundlagen, wel-
che die Verantwortlichkeit von Or-
ganen regeln, zu überarbeiten. Da-
durch kam es zu einer Anpassung
an die international entwickelte
und auch in Liechtenstein durch
die Höchstgerichte angewendete
Rechtsprechung. Durch die Ein-
führung eines neuen zweiten Ab-
satzes zu Artikel 182 des PGR hat
der Gesetzgeber geregelt, dass Or-
gane sachgemässe, unternehmeri-
sche Entscheidungen bei sonstiger
Verantwortung zu treffen haben.
Organe haben demnach das Unter-
nehmen der Verbandsperson mit
Sorgfalt zu leiten und zu fördern

und haften für die Einhaltung der
Grundsätze einer sorgfältigen Ge-
schäftsführung und Vertretung. Ein
Organ handelt im Einklang mit
diesen Grundsätzen, wenn es sich
bei seiner Entscheidung nicht von
sachfremden Interessen leiten lässt
und auf Grundlage angemessener
Information zum Wohl der Ver-
bandsperson handelt. 

Gerichtsentscheidungen aus der
jüngeren Vergangenheit zeigen,
dass die neuen Vorgaben des Ge-
setzgebers keine Verschärfung der
Haftung oder eine Verschlechte-
rung der Position von haftungs-
rechtlich exponierten Personen
wie Verwaltungs- oder Stiftungsrä-
ten mit sich bringen. Im Gegenteil
kann anhand der durch die Recht-
sprechung entwickelten Grundsät-
ze ein Mehr an Rechtssicherheit
für Organe geschaffen werden. 

Wie kann eine Haftungsklage 
bereits im Rahmen der Entschei-
dungsfindung bestmöglich ausge-
schlossen werden? Grundsätzlich
gilt, dass sich Organe nicht von
sachfremden Interessen leiten las-
sen dürfen. Organe haben folglich
bei ihren Entscheidungen die 
Interessen des Unternehmens und
vor allem auch dessen Umfelds zu
berücksichtigen. Gläubiger von
schlecht wirtschaftenden oder
schlichtweg ungenügend organi-
sierten und somit wirtschaftlich
gefährdeten Unternehmen zählen
zu diesem Umfeld. Der Liechten-
steinische Oberste Gerichtshof hat
in einer Entscheidung eine Haf-
tung eines Organs bejaht, da er
zur Feststellung gelangte, dass der
Beklagte, der als Verwaltungsrat
mit Einzelzeichnungsrecht der 
Gesellschaft eingetragen war, zu
haften hat, weil er den «geradezu
als liederlich zu bezeichnenden

Zustand, welcher bei der Gesell-
schaft im Buchhaltungs- und Bi-
lanzwesen herrschte», duldete und
somit gegen seine Pflicht, das Un-
ternehmen mit Sorgfalt zu leiten
und zu fördern, verstossen hat.

Basierend auf diesem Urteil sind
sachgemässe, unternehmerische
Entscheidungen vor allem auch in
internen und organisatorischen
Handlungen und Vorkehrungen zu
sehen, welche den Unternehmens-
zweck sichern. Eine Verletzung
führt nicht automatisch zu einer
Haftung, kann aber unter Umstän-
den zur Annahme einer Sorgfalts-
widrigkeit führen. Wer unterneh-
merische Entscheidungen unter
Berücksichtigung der Umstände
auf ihre Rechtmässigkeit kontrol-
liert und das Zustandekommen
der Entscheidungen nachvollzieh-
bar darlegen kann, ist haftungs-
rechtlich bestmöglich geschützt. 
Infolgedessen ist bei der Planung
und Durchführung von unterneh-
merischen Entscheidungen ein er-
höhtes Augenmerk auf die Doku-
mentation und die Nachvollzieh-
barkeit zu legen. Dadurch werden
auch die Beweggründe und die
spezifische Interessenlage, welche
zu einer Entscheidungsfindung ge-
führt haben, dokumentiert.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass Vorkehrungen bei der
Entscheidungsfindung, vor allem
aber auch das Vieraugenprinzip,
das eine gegenseitige Kontrolle be-
inhaltet, aus haftungstechnischer
Sicht jedenfalls mehr Sicherheit
mit sich bringen. Eine nachvoll-
ziehbare Herleitung von Entschei-
dungen mit Begründungen, die ei-
ne nachträgliche Prüfung ermögli-
chen und folglich auch die Haf-
tung für Fehlentscheidungen be-
grenzen, helfen auch nach langer
Zeit noch, die Beweggründe für
eine Entscheidung plausibel dar-
zustellen. Gelingt das, ist das Haf-
tungsrisiko für fehlerhafte Ent-
scheidungen deutlich minimiert.

*Helmut Schwärzler ist Rechtsanwalt in
Schaan.
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AGENDA KOMMENTAR

NICHT BILLIG, ABER
DEN PREIS WERT
Von Stefan Lenherr

Jahraus, jahrein dasselbe Spiel: 
Irgendwer in der unübersichtlichen
Kette der Lebensmittelproduktion
schummelt, gibt Gammelfleisch als
frisch, Eier aus Massenhaltung als
Bio und Pferd als Rind aus. Dann
raschelt es wieder im Blätterwald,
das Geschrei ist gross, die Bürger
empört, die Forderungen nach Kon-
sequenzen laut. Und in der Zwi-
schenzeit karren wahrscheinlich ge-
rade ein paar findige Geschäftsleute
Fisch durch die Gegend, um ihn auf
der anderen Seite der Welt als
Hühnchen zu verkaufen. 

Die Rufe nach mehr Kontrollen
können noch so laut sein, ändern
wird sich nichts. Zumindest so lan-
ge das Rind in Polen aufwächst, in
Rumänien geschlachtet, in
Deutschland gehackt und in der
Schweiz zu Lasagne verarbeitet
wird. Auf seinem Weg auf den Tel-
ler legt das Fleisch Tausende Kilo-
meter zurück und geht durch Dut-
zende Hände. Wer soll da kontrol-
lieren, dass stets alles mit rechten
Dingen zugeht?

Statt in die Politik und Hersteller,
sollten die Konsumenten lieber in
ihren Verstand vertrauen und ihr
Verhalten hinterfragen. Wer for-
dert, dass eine Jeans nicht mehr als
10 Franken kosten darf, sollte sich
später nicht empören, wenn öffent-
lich wird, dass im Herstellungsland
menschenunwürdige Arbeitsbedin-
gungen herrschen. Und so lange ein
Essen ohne Fleisch kein Essen ist,
das Fleisch aber gleichzeitig nichts
kosten darf, wird es bald schon
wieder den nächsten Lebensmittel-
skandal geben. Wer sicher sein will,
dass sein Essen einmal ein Leben
hatte, das diese Bezeichnung auch
verdient, und dass Rind drin ist, wo
Rind draufsteht, kauft regional ein.
Das ist zwar nicht billig, dafür aber
den Preis wert.

slenherr@medienhaus.li

«Vieraugenprinzip
bringt mehr
Sicherheit»

Messe- und Eventkalender 2013

13.03. Veranstaltung

INFORMATIONSPFLICHTEN BEI 
VERSICHERUNGSANLAGEPRODUKTEN
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

14.03. Tagung

UNTERNEHMERTAG 
LIECHTENSTEIN
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

14.03. After-Work-Lecture

MONETARY POLICY AFTER 
THE FINANCIAL CRISIS
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

21.03. Rechtsprechtag

ABBERUFUNG VON 
STIFTUNGSORGANEN
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

21.03. CQT-Seminar

GRUNDKURS 
SORGFALTSPFLICHTGESETZ
Mehrzweckgebäude, Eschen
www.cqt.li

22.03. CQT-Seminar (Zusatztermin)

UPDATE
SORGFALTSPFLICHTGESETZ
Mehrzweckgebäude, Eschen
www.cqt.li

22. bis 24.03. Messe

IMMO-MESSE
SCHWEIZ
Olma-Messen, St. Gallen
www.olma-messen.ch

26.03. Veranstaltung

EUROPEAN MARKET 
INFRASTRUCTURE REGULATION
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

04. bis 07.04. Messe

FRÜHJAHRSMESSE
DORNBIRN
Messeareal, Dornbirn
www.messedornbirn.at

10. bis 14.04. Messe

FRÜHLINGS- UND TRENDMESSE 
OFFA ST. GALLEN
Olma-Messen, St. Gallen
www.olma-messen.ch

20. bis 27.04. Messe

SARGANSERLÄNDER INDUSTRIE-
UND GEWERBEAUSSTELLUNG SIGA
Messeareal, Mels
www.siga-messe.ch

23.04. Veranstaltung

LADYS DAY 
AN DER SIGA-MESSE
Messeareal, Mels
www.siga-messe.ch

24.04. Infotag

FONDSFORUM 
ZU VENTURE CAPITAL
Universität Liechtenstein, Vaduz
www.uni.li

25.04. Veranstaltung

WIRTSCHAFTSFORUM AN DER SIGA-
MESSE
Messeareal, Mels
www.siga-messe.ch

26.04. Veranstaltung

WEITERBILDUNGSARENA AN DER
SIGA-MESSE
Messeareal, Mels
www.siga-messe.ch

15. bis 17.05. Messe

TECHNOLOGIEMESSE 
INTERTECH 
Messeareal, Dornbirn
www.messedornbirn.at

Der Messe- und Eventkalender rund um die Themen Wirtschaft, KMU-Gewerbe, Informatik und Personalmanagement.
Jede Woche in «Wirtschaft regional». Haben auch Sie als Unternehmen oder Organisation eine interessante Veranstaltung? 
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Per Telefon +423 236 16 82 oder per E-Mail an redaktion@wirtschaftregional.li


